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Umsetzung umwelt- und klimabezogener Vorgaben in Bebauungsplänen 
Erfahrungen zu Vollzug und Sensibilisierungsarbeit in Rheinland-Pfalz
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Kapitelüberschrift1. Ausgangslage: Bedeutung klimagerechter Bauleitplanung für die Kommunen
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Bilder: Energieagentur Rheinland-Pfalz

Ausgangslage: Bauleitplanung in der Energieagentur RLP

▪ Klimagerechte Bauleitplanung als eines von 13 Handlungsfeldern im 
Rahmen des Kommunalen Klimapakts (KKP)
→ Intensive Beratung von 50 Kommunen pro Jahr (Start 2023)
→ Schaffung eines neuen Referats innerhalb der Energieagentur 

Rheinland-Pfalz

▪ Thematische Schwerpunktsetzung:

Bauleitplanung als Hebel zum 
Ausbau Erneuerbarer Energien

Klimagerechte 
Siedlungsentwicklung
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Handlungsfelder für eine klimagerechte Siedlungsentwicklung

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden Energieeffizienz und Erneuerbare Energien

Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung Klimaschonende Mobilität
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Bild: Energieagentur Rheinland-Pfalz

Der Bebauungsplan (B-Plan)

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen 
für die städtebauliche Ordnung (§ 8 BauGB) und ist damit für 
jedermann verbindlich.
Er wird von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufgestellt 
und als Satzung beschlossen (§§ 2 und  10 BauGB). 

Mit dem Bebauungsplan werden für ein abgegrenztes 
Plangebiet (Geltungsbereich) grundstücksscharf konkrete 
baurechtliche Regelungen (Festsetzungen) getroffen.

→ Bei Bauvorhaben im Geltungsbereich von Bebauungsplänen 
richtet sich deren Genehmigung danach, ob sie mit den 
Festsetzungen des B-Plans vereinbar sind.
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Online-Handbuch mit konkreten Festsetzungsmöglichkeiten

https://klimaneutrales.rlp.de/klimaneutrales-rheinland-pfalz/handbuch

Einem häufigen Hindernis – der Frage nach rechtssicheren Festsetzungen und Textbausteinen
im Bereich Klimaschutz, Energie und Klimawandelanpassung – wurde bereits durch die 
Veröffentlichung eines öffentlichen Online-Handbuchs begegnet.

https://klimaneutrales.rlp.de/klimaneutrales-rheinland-pfalz/handbuch


8© 2025 Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH | Alle Rechte vorbehalten.

Bild: Energieagentur Rheinland-Pfalz

Ausgangslage in den Kommunen

Erkenntnisse aus dem 1. KKP-Beratungsjahr:

▪ Klimagerechte Bauleitplanung als Fachthema ist grundsätzlich in 
den Kommunen angekommen – Anwendung jedoch mit 
unterschiedlicher Tiefe und Konsequenz

▪ Hürden zur Umsetzung klimagerechter Vorgaben im 
Bebauungsplan aus Sicht der kommunalen Bauämter:

− Vollzug der Festsetzungen nicht sichergestellt
− Befürchtung mangelnder Akzeptanz seitens der Bauherren und 

abschreckender Wirkung bei zu vielen / zu strengen 
Festsetzungen

− Planungshoheit liegt bei den einzelnen Ortsgemeinden, nicht 
den Verbandsgemeinden 
→ Fachwissen und Sensibilisierung fehlen oft in den OGen
→ lediglich Abwicklung der Bauleitplanverfahren und 

Vollzugskontrolle durch die Verbandsgemeindeverwaltung
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Kapitelüberschrift2. Zentrale Erkenntnisse aus Online-Umfrage
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Online-Umfrage: Wie kann die Umsetzung von umwelt- und 
klimabezogenen Festsetzungen sichergestellt werden?

11 Fragen zum Thema Vollzugskontrolle bei umwelt- und klimabezogenen Festsetzungen

▪ Welche Probleme haben Kommunen bei der Verwirklichung klimagerechter 

Bauleitplanung?

▪ Welche Rahmenbedingungen müssen verändert werden, damit Kommunen ihre 

Planungsziele verwirklichen können? 

▪ Welche Ideen wurden bereits entwickelt, um solche Maßnahmen umzusetzen?

› 200 Kommunen wurden angeschrieben, 59 Kommunen haben geantwortet
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Bilder: © Energieagentur Rheinland-Pfalz

F1: Bei welchen der genannten umwelt- und klimabezogenen Festsetzungen 
beobachten Sie, dass des Öfteren von den Vorgaben der Bebauungspläne 
abgewichen wird?
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Bilder: © Energieagentur Rheinland-Pfalz

Die drei am häufigsten genannten Festsetzungen, bei denen von den Vorgaben 
des Bebauungsplans abgewichen wird (Mehrfachauswahl möglich):



13© 2025 Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH | Alle Rechte vorbehalten.

F2: Wenn Sie der Meinung sind, dass die die klimaschutz- und 
umweltbezogenen Festsetzungen bisher nur in unzureichender Weise 
eingehalten werden, woran liegt das Ihrer Auffassung nach?
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formulierte Festsetzungen
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F4: Gibt es Kontrollen seitens der Verwaltung zur Einhaltung der 
Festsetzungen?
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F8: Falls bislang keine bzw. nur eine teilweise Kontrolle der Festsetzungen (z.B. 
nur Ausgleichsflächen) stattfindet, woran liegt das Ihrer Einschätzung nach?
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F 11: Wie kann der Klimaschutz in bestehenden und neuen Baugebieten aus 
Ihrer Sicht am effektivsten vorangetrieben werden?

Finanzielle Anreize  
Förderung

Einhaltung der Fest-
setzungen besser 

sicherstellen als bisher

Sensibilisierung von 
Bauherren und Immo-

bilienkäufern durch 
Infomaterial

Stärkerer Fokus der 
Bauleitplanung auf 

Klimaschutz-
Festsetzungen

Kampagnen, die auf 
Freiwilligkeit setzen

Sonstiges
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Bilder: © Energieagentur Rheinland-Pfalz

Infopapier: Umweltbezogene Festsetzungen in Bebauungsplänen

▪ Auswertung und Zusammenfassung der 
durchgeführten Umfrage

▪ Kurze und prägnante Darstellung der Ergebnisse

▪ Langfassung mit allen Inhalte als Anlage

▪ Online zum Download verfügbar

https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Bauleitplanung/20240904_Infopapier_Auswertung_Umfrage_Vollzug.pdf
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Kapitelüberschrift

Bild: :© Leigh Prather/stock.adobe.com

3. Handlungsoptionen und Beispiele: Sensibilisierung | Kontrolle | Förderung
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Bilder: © Energieagentur Rheinland-Pfalz

Handreichung zur Sensibilisierung von Bauherren

▪ zur Information und Sensibilisierung von Bauherren, 
Bauinteressierten und Immobilienkäufern

▪ beinhaltet Energie-, Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsthemen sowie Fördermöglichkeiten

▪ von Kommune über Online-Formular bestellbar

▪ Energieagentur stellt individualisierte PDF-Datei zur 
Verfügung (mit Logo und Ansprechpartner:in der 
Kommune)

▪ Herausgabe durch die jeweilige Kommune (digital und 
ggf. Druck)
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Bilder: © Energieagentur Rheinland-Pfalz

Handreichung zur Sensibilisierung von Bauherren
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Bilder: © Energieagentur Rheinland-Pfalz

Handreichung zur Sensibilisierung von Bauherren
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Quelle: https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php

Sensibilisierung der Ortsgemeinden von großer Bedeutung

▪ Aufklärung und Sensibilisierungsarbeit zum Thema 

klimagerechte Bauleitplanung insbesondere in kleineren 

Kommunen im ländlichen Raum essenziell

▪ Angebot der Energieagentur RLP im Rahmen des kommunalen 

Klimapakts: Vortrag zum Thema „Zukunftsfähige 

Siedlungsentwicklung“ im Rahmen von Ortsbürgermeister-

Dienstbesprechungen oder in sonstigen Gremien auf 

Verbandsgemeindeebene

▪ Zielgruppe sind i.d.R. ehrenamtliche Ortsbürgermeister:innen / 

Gremienmitglieder, daher möglichst niedrigschwelliger und 

anschaulicher Vortrag notwendig

https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php
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Quelle: https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php

Sensibilisierung der Ortsgemeinden von großer Bedeutung

▪ Vortragsinhalte für Ortsbürgermeister:innen/Gremienmitglieder:

− Klimawandelfolgen, Szenarien und Folgekosten heruntergebrochen auf 

regionale Ebene

− Fokus auf Innenentwicklung, flächensparende, neue Wohnformen und 

Maßnahmen zu Klimaschutz/-anpassung

− Eingehen auf klassische Bedenken (z.B. Verteuerung der Planung, 

Abschreckung von Bauherren)

− Darlegung der mittel- bis langfristigen Vorteile nicht nur auch aus 

ökologischer, sondern auch aus ökonomischer und demografischer Sicht 

(z.B. erhöhte Erschließungs- und Infrastrukturfolgekosten insb. bei 

Einfamilienhäusern)

https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php
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Stadt Andernach:
Wie Vollzug in der Bauleitplanung gelingen kann

Ausgangssituation

▪ Stadt mit hoher Bedeutung für den Tourismus

▪ Starkregenvorsorge notwendig

▪ Beschluss des Stadtrats, eine zusätzliche Stelle zur Kontrolle 
von Vorgärten zu schaffen 

▪ Lediglich Kontrolle von Vorgärten, nicht der GRZ

Vorgehensweise bei der Vorgärtenkontrolle

▪ Untersuchung von Vorgärten im gesamten Stadtgebiet

▪ B-Pläne in der Reihenfolge der Entstehung abgearbeitet

▪ Eigentümer wurden im Vorfeld angeschrieben (Info-Schreiben)

▪ Angebot eines Beratungsgesprächs

▪ Kontrolle erst im Nachgang

Bild: Energieagentur Rheinland-Pfalz
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Stadt Andernach:
Wie Vollzug in der Bauleitplanung gelingen kann

Fazit:

▪ Zunächst stieß die Kontrolle auf Ablehnung, mit der Zeit 
immer mehr Zuspruch

▪ Hoher Anteil hat den Rückbau angekündigt

▪ Gleichbehandlung ganz wichtig

▪ Gute Kommunikation ist Voraussetzung

▪ Professionelles Auftreten der Bediensteten ist 
entscheidend

Probleme: 

▪ Fertigstellung der Freiflächenanlage meist erst zwei 
Jahre nach Fertigstellung des Wohngebäudes

▪ Hoher Kontrollaufwand bei älteren Bebauungsplänen
Bild: Rhein-Zeitung
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Bilder: © Energieagentur Rheinland-Pfalz

Praxisbeispiele für kommunale Förderprogramme

Kommunale Förderprogramme können Festsetzungen und 

Maßnahmen unterstützen durch:

▪ Finanzielle Entlastung von Bauherren

▪ Erhöhung der Bereitschaft zur Einhaltung der Festsetzungen

Die Programme sind gekennzeichnet durch:

▪ Unbürokratische Lösungen

▪ Klar umrissene Anwendungsbereiche

▪ Förderung von kleineren konkreten Maßnahmen

▪ kleinere Beträge, die als zusätzlicher Anreiz dienen
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▪ Wohnraumschaffung und Abriss mangelhafter 
Bausubstanz zum Zweck der Ortskernbelebung

− Bebauung von Baulücken

− Abriss alter Gebäude und Schaffung neuen 
Wohnraumes an gleicher Stelle

− Erwerb und Sanierung alter Bausubstanz zur 
Wiederverwendung als (barrierefreiem) 
Wohnraum

Praxisbeispiele für kommunale Förderprogramme

− Rückbau von Schottergärten mit ersatzweiser 
Anlage eines Nutz- oder Ziergartens

− Dachbegrünungen ab einer Fläche von 
mindestens 20 qm

− Regenwassernutzungs- und 
-versickerungsanlagen

− Verlegung von versickerungsfähigen 
Oberflächenbefestigungen

− Photovoltaik-Kleinanlagen (Balkonkraftwerke)

▪ Maßnahmen zum Klimaschutz auf eigengenutzten Wohngrundstücken

https://www.rennerod.de/vg_rennerod/Bauen%20&%20Umwelt/Lebendiger%20Ortskern/F%C3%B6rderrichtlinie/
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Quelle: https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php

Praxisbeispiele für kommunale Förderprogramme

▪ Einbau von Regenwassersammelanlagen (Zisternen)
auf privaten Wohngrundstücken

▪ Errichtung von PV-Anlagen auf privaten Wohngebäuden

Ziel:

Förderung konkreter Maßnahmen zum Regenwasser-
management sowie zur Nutzung der Solarenergie 
– auch aufgrund Verzicht auf Festsetzung in 
Bebauungsplan „Am Sonnenbach“ mit Pilotcharakter

https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php
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Quelle: https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php

Weiterführende Links

▪ Online-Handbuch „Klimaschutz, Energie und Klimawandelanpassung in Bebauungsplänen“ 
(Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz, 2023)

▪ Checkliste für Festsetzungen zu Klimaschutz, Energie und Klimaanpassung im Bebauungsplan
(Energieagentur Rheinland-Pfalz, 2025)

▪ Infopapier „Umweltbezogene Festsetzungen in Bebauungsplänen: Auswertung der Umfrage zum 
Vollzug bei Neuplanungen und im Bestand | Handlungsoptionen“
(Energieagentur Rheinland-Pfalz, 2024)

▪ Landing-Page zur Handreichung für Bauherren „Klimaschutz bei der Gebäudeplanung bedeutet 
Lebensqualität“ (Bestellung nur für rheinland-pfälzische Kommunen möglich)
(Energieagentur Rheinland-Pfalz, 2024)

https://www.stadt-selters.de/buerger_foerderprogramme.php
https://klimaneutrales.rlp.de/klimaneutrales-rheinland-pfalz/handbuch
https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Bauleitplanung/Checkliste_fuer_klimagerechte_Festsetzungen_im_Bebauungsplan.pdf
https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Bauleitplanung/Checkliste_fuer_klimagerechte_Festsetzungen_im_Bebauungsplan.pdf
https://www.energieagentur.rlp.de/angebote/kommune/bauleitplanung/siedlungsentwicklung/#c48088
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Bleiben Sie up-to-date und verfolgen Sie die 
aktuellen Neuigkeiten unter

www.earlp.de/blp

http://www.earlp.de/blp
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Ihr Ansprechpartner

Lukas Weitz

Referent Klimagerechte Bauleitplanung

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH

Trippstadter Straße 122 

67663 Kaiserslautern

Tel.: 0631 34371 - 174

lukas.weitz@energieagentur.rlp.de

www.linkedin.com/in/lukas-weitz/

mailto:lukas.weitz@energieagentur.rlp.de
http://www.linkedin.com/in/lukas-weitz/
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Besuchen Sie uns unter

Und auf unseren Social Media-Kanälen

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

Facebook LinkedIn YouTube

www.energieagentur.rlp.de

www.energieagentur.rlp.de/newsletter 

https://www.linkedin.com/company/energieagentur-rheinland-pfalz
https://www.earlp.de/youtube
https://www.facebook.com/energie.rlp
https://www.facebook.com/energie.rlp
https://www.linkedin.com/company/energieagentur-rheinland-pfalz
https://www.earlp.de/youtube
https://www.energieagentur.rlp.de/
https://www.energieagentur.rlp.de/
http://www.energieagentur.rlp.de/newsletter
http://www.energieagentur.rlp.de/newsletter
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Nutzungshinweise

Erlaubte Verwendung

▪ Nutzung nur für nicht-gewerbliche Zwecke

▪ Ausdrucken und verbreiten (weitergeben)

▪ Nutzung in unveränderter Form, auch auszugsweise, für eigene Vorträge 

▪ Verlinkung zu unserer Seite: www.energieagentur.rlp.de

▪ Weiterverbreitung (z.B. per E-Mail)

▪ Bei Nutzung einzelner Bilder/Grafiken: bei uns anfragen

Nicht erlaubt sind

▪ Als Download auf eigene Homepage stellen (erlaubt hingegen ist die Verlinkung auf die Homepage der Energieagentur: www.energieagentur.rlp.de)

▪ Nutzung für gewerbliche Zwecke

▪ Verwendung im Wahlkampf (6 Monate vor dem Wahltermin)

▪ Verwendung zur Parteienwerbung

▪ Verwendung von Screenshots von Folien in eigenen Vorträgen (besser: bei Nutzung einzelner Bilder/Grafiken bei uns anfragen)

Dieses Dokument unterliegt den Urheberrechten der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH


